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— die tatsächliche Geltendmachung einer Sanktion durch 
den Berechtigten.
Ebenso gibt es verschiedenartige Auffassungen über die 

Realisierung der Verantwortlichkeit. Nach der einen Mei
nung geschieht dies in jedem Fall in einem eigenständigen 
Rechtsverhältnis, nach der anderen im Rahmen eines be
reits bestehenden Rechtsverhältnisses.

7. Die Erhöhung der Wirksamkeit der Regelungen recht
licher Verantwortlichkeit erfordert u. a. eine verstärkte 
verallgemeinernde rechtstheoretische Arbeit unter Verwer
tung der Erfahrungen hinsichtlich der Wirkung von Ver
antwortlichkeitsregelungen in den Kodifikationen der letz
ten Jahre sowie der Forschungsergebnisse der juristischen 
Zweigwissenschaften. Insbesondere sollten Gegenstand in
tensiver wissenschaftlicher Arbeit sein:
— die die rechtliche Verantwortlichkeit bestimmenden all

gemeinen Gesetzmäßigkeiten,
— Probleme der Schuld als Voraussetzung rechtlicher Ver

antwortlichkeit (insbesondere ihre konkrete Ausgestal
tung in den juristischen Zweigdisziplinen),

— Einheitlichkeit und Differenziertheit der Verantwort
lichkeit im sozialistischen Recht,

— Kriterien für die Messung der Effektivität von Sanktio
nen,

— Umfang, Möglichkeiten und Grenzen der Verantwort
lichkeitsregelung für verantwortungsbewußtes Han
deln, Schöpfertum-und Risikobereitschaft,

— das Verhältnis rechtlicher Sanktionen zu ökonomischen 
und ideologischen Stimuli,

— die Bedeutung der Regelung und der Realisierung der 
rechtlichen Verantwortlichkeit für die wachsende Rolle 
des sozialistischen Rechts, insbesondere für die Aus
prägung der rechtlichen Verantwortung.
Weitere Faktoren der Erhöhung der Wirksamkeit recht

licher Verantwortlichkeitsregelungen sind:
— die klare Formulierung der Tatbestände der Rechts

pflichtverletzungen,
— die Nutzung der „Ensemblewirkung“ aller Mittel zur 

Gewährleistung pflichtgemäßen Handelns auf das Be
wußtsein und Verhalten der Bürger sowohl in der 
Rechtsetzung als auch in der Rechtsverwirklichung,

— die Begründung und Realisierung von differenzierten 
Rechtspflichten, die sich auf die Vorbeugung und Be
kämpfung von Rechtsverletzungen beziehen.

*

Dem Hauptreferat schloß sich eine Reihe grundsätzlicher 
Diskussionsbeiträge an, die aus der Sicht des Arbeite-, Zi
vil-, Wirtschafts-, Verwaltungs- und Strafrechts den Pro
blemkomplex der rechtlichen Verantwortlichkeit anschau
lich ergänzten.

Prof. Dr. F. K u n z ,  Sektion III der Akademie für 
Staats- und Rechtswissenschaft der DDR, ging auf den Zu
sammenhang zwischen der weiteren Festigung der Verant
wortung der Werktätigen und der Rolle der sozialistischen 
Arbeitsdisziplin ein, arbeitete den prinzipiellen Unter
schied zwischen der arbeitsrechtlichen Verantwortlichkeit 
der Werktätigen (§§ 252 ff. AGB) und der Schadenersatz
pflicht des Betriebes (§§ 267 ff. AGB) heraus und befaßte 
sich eingehend mit den Besonderheiten der arbeitsrecht
lichen Verantwortlichkeit, die sich aus dem Wesen des so
zialistischen Arbeitsverhältnisses ergeben.*

Aus der Sicht des Zivilrechts machte Prof. Dr. 
M. P o s c h ,  Sektion Staats- und Rechtswissenschaft der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena, auf Probleme auf
merksam, die sich bei einer theoretischen Verallgemeine
rung eines Begriffs der rechtlichen Verantwortlichkeit im 
Verhältnis zur Schuld ergeben können. Seiner Meinung 
nach müsse dieser Begriff so bestimmt werden, daß er auf 
alle und nicht nur auf typische oder die häufigsten Erschei
nungsformen rechtlicher Verantwortlichkeit zutrifft. Er 
müsse somit auch die Erscheinungsformen der Verantwort
lichkeit ohne Schuld (auch ohne Schuldvermutung), ja ohne

Pflichtverletzung (Garantie, erweiterte Verantwortlichkeit 
nach §§ 343 ff. ZGB) ebenso mit umfassen wie die Ver
antwortlichkeit für Dritte.

Posch wandte sich gegen eine Ausweitung des Schuld
prinzips, da dies den Schutz des Geschädigten und zugleich 
den Versicherungsschutz einschränke. Sozialistisches Recht 
dürfe nur vorwerfen, was wirklich vorwerfbar ist, dürfe 
nur fordern, was real machbar ist, sonst büße es an Über
zeugungskraft ein, und der Normadressat könne sich mit 
den rechtlichen Forderungen nur schwer identifizieren. 
Auch die Rechtsprechung wende sich gegen eine überzo
gene Pflichtenbestimmung. Entscheidend sei es, in Gesetz
gebung und Rechtsanwendung die Pflichten klar zu be
stimmen und sie den Bürgern bewußt zu machen. Dies 
habe für das Rechtsbewußtsein und das davon mitfoeein- 
flußte gesellschaftliche Verhalten der Bürger größere Be
deutung als die rechtliche Verantwortlichkeit als Reaktion 
auf etwas, das nicht hätte geschehen dürfen.

Die Klärung der Frage, was Gewährleistung des Rechts 
und was Verantwortlichkeit bedeute, bezeichnet« Prof. Dr. 
Dr. G. Pf l i c k e ,  Hochschule für Ökonomie „Bruno 
Leuschner“, Berlin, als eine wichtige Aufgabe der Rechts
theorie und der juristischen Zweigdisziplinen. Eingehend 
beschäftigte er sich mit der Aufgabe und Funktion der Ver- 

. antwortlichkeit im Wirtschaftsrecht in ihrer derzeitigen 
Regelung.

Wirtschaftsrechtliche Verantwortlichkeit könne, ausge
hend vom Rechtssubjekt Wirtschaftseinheit, immer nur 
materielle Verantwortlichkeit sein. Sie sei in ihrem Wir
kungsmechanismus immer an planwirtschaftliche Rech
nungsführung und ökonomische Stimulierung gebunden. 
Daraus folge, daß sie immer eine Form der Verantwort
lichkeit aus planmäßig organisierten Rechtsverhältnissen 
darstelle, die finanzielle Nachteile zur Folge habe und in 
ihrer Wirkung auf das Gesamtsystem der Stimulierung 
gerichtet sei. Die Verletzung wirtschaftsrechtlicher Pflich
ten sei stets aus der Sicht übergreifender wirtschaftlicher 
Zusammenhänge zu betrachten, die aus einem Vertrag oder 
einer Leitungsbeziehung resultieren.

Pflicke bezeichnete es als grundlegendes Erfordernis, in 
wirtschaftsrechtlichen Normen solche abgrenzbaren Tat- 
bestandsfoxmulierungen zu wählen, die es gestatten, noch 
präziser und gesellschaftlich effektiver auf Pflichtverlet
zungen zu reagieren. Der Ausgangspunkt dabei sei, als 
wirtschaftsrechtliche Pflichten solche Verhaltenserforder
nisse zu normieren, die gesellschaftlich notwendig und in 
der Praxis realisierbar sind. Diese Pflichten müßten immer 
von der Beherrschung gesellschaftlicher Prozesse ausgehen 
und sie real widerspiegeln. Daher müsse derjenige, der 
solche Rechtspflichten verletzt, auch die Konsequenzen 
tragen.

Auf unterschiedliche theoretische Positionen bei der 
begrifflichen Bestimmung der verwaltungsrechtlichen Ver
antwortlichkeit machte Prof. Dr. E. L e y m a n n ,  Sektion 
Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin, auf
merksam :

Nach der einen Auffassung werde darunter die Verant
wortlichkeit von Personen für schuldhaft begangene Ord- 
nungswidrigkeiten verstanden. Daneben sei die Anwen
dung verwaltungsrechtlicher Zwangsmittel (Vollzugshand
lungen oder Verwaltungsvollstreckungen) zur Durchset
zung eines geforderten Verhaltens möglich, ohne daß bei 
den Adressaten Schuld vorliegen muß. Des weiteren werde 
zwischen materieller verwaltungsrechtlicher Verantwort
lichkeit, der Staatshaftung ohne Schuldvoraussetzung so
wie der Verantwortlichkeit für schuldhaft begangene Dis
ziplinverstöße der Mitarbeiter von Organen des Staats
apparates unterschieden.

Nach der anderen Auffassung werde verwaltungsrecht
liche Verantwortlichkeit konsequent als das Einstehenmüs

sen für verwaltungsrechtliche Pflichtverletzungen be
stimmt. Die hierauf möglichen verwaltungsrechtlichen 
Reaktionen umfaßten sowohl die Ordnungsstrafen und


